


	 •	 Milchsäure 15 % ad us. vet.(1),
	� •	� Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5 % ad us. vet(1) 

oder
	 •	 Oxuvar(1),
	 •	 Bayvarol,
	 •	 Perizin.

3.	� Ausnahmen vom Behandlungsgebot gem. Ziffer I. Nr. 
1 dieser Anordnung für Versuche zur Resistenzzucht 
bedürfen der Genehmigung durch das Landratsamt 
Coburg.

II.

Für diese Anordnung werden keine Kosten erhoben.

III.

Diese Allgemeinverfügung wird am Tag nach der Bekannt-
gabe wirksam. Sie tritt mit Ablauf des 31.12.2010 außer 
Kraft.

Coburg, 28.04.2010
Landratsamt

Hopf
Regierungsrat

Hinweise:

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfah-
rensgesetz ist nur der verfügende Teil der Allgemeinver-
fügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinver-
fügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
im Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, Zimmer-Nr. 
133, 96450 Coburg, aus. Sie kann während der allgemei-
nen Dienstzeiten eingesehen werden.

Die mit einer (1)  gekennzeichneten Varroabekämpfungs-
mittel wurden von der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft im Rahmen der EU-kofinanzierten Förder-
maßnahmen als förderfähig ausgewiesen.

Die Anfechtung dieser Anordnung hat nach § 80 Nr. 2 
TierSG keine aufschiebende Wirkung.
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Amtliche Bekanntmachung: Vollzug des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes; 
Errichtung einer Mastgeflügelanlage

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG);
Errichtung einer Mastgeflügelanlage für insgesamt 39.145 
Masthähnchenplätze auf der Flurnummer 1290 der Ge-
markung Wohlbach durch Herrn Thomas Ritz, Am Hang 6, 
Wohlbach, 96482 Ahorn

Verlegung des Erörterungstermins

Der auf Donnerstag, 06.05.2010, 10:00 Uhr anberaumte 
Erörterungstermin wird auf

Montag, 31.05.2010
in die Mehrzweckhalle der Gemeinde Ahorn,

Alte Straße 10, Ahorn

verlegt. Der Erörterungstermin ist öffentlich und beginnt 
um 10:00 Uhr; Einlass ist ab 9:00 Uhr. Im übrigen bleibt 
die Bekanntmachung an gleicher Stelle vom 05.03.2010 
unberührt.

Coburg, 04.05.2010
Landratsamt

Fachbereich 44

Hopf
Regierungsrat

Vollzug des Tierseuchengesetzes

Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG) i.d.F. 
der Bek. vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260, ber. 
S. 3588), zuletzt geändert durch Art. 1 § 4 G vom 
13.12.2007 (BGBl. I S. 2930) und der Bienenseu-
chen-Verordnung (Bienenseuchen-V) i.d.F. der Bek. 
vom 03.11.2004 (BGBl. I S. 2738), geändert durch 
Art 10 V vom 20.12.2005 (BGBl I S. 3499);

Schutzmaßregeln gegen die Varroatose;
Anordnung der Behandlung der Bienenvölker gegen Var-
roamilben

Allgemeinverfügung

I.

1.	� Alle Bienenvölker im Landkreis Coburg müssen nach 
Trachtende bis zum 31.12.2010 gegen Varroamilben 
behandelt werden.

2.	� Für die Behandlung dürfen nur die nachfolgend auf-
gelisteten Arzneimittel verwendet werden:

	 •	 Apiguard(1),
	 •	 Api Life Var(1),
	 •	 Thymovar(1),
	 •	 Ameisensäure 60% ad us. vet.(1),


